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RS OGH 1988/7/12 4Ob70/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1988

Norm

UWG §9 Abs3 C2

Rechtssatz

Geographische Bezeichnungen können auch vom Eigentümer des so benannten Gebietes nicht monopolisiert werden;

solche Bezeichnungen kann niemand dadurch an sich reißen und der Allgemeinheit entziehen, daß er sie für sich in

Benützung nimmt. - "Schloßalm"
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